
Wörtlichkeit des Bezirksgerichts für die Anleitung der 
Rechtsprechung festlegte. Dienstbesprechungen über 
Fragen der Rechtsprechung wurden gemeinsam mit der 
Abteilung Recht der Justizverwaltungsstelle durch
geführt. Die Instrukteure vermittelten ihre Erfahrun
gen den Senaten, die immer stärker in die operativen 
Aufgaben einbezogen wurden. Damit konnte die dop
pelgleisige, z. T. administrative Anleitung der Recht
sprechung bereits weitgehend überwunden weiden. 
Wir haben im 4. Quartal 1962 im wesentlichen erreicht, 
daß jeder Richter des Bezirksgerichts sich monatlich 
einen Tag bei einem Kreisgericht aufhält. Gleichzeitig 
führt er dort die Schöffenschulung durch, an der seit 
September 1962 auch die Schöffen des Bezirksgerichts 
teilnehmen.
Der neue Arbeitsstil setzte sich nicht im Selbstlauf 
durch. Bei einigen Richtern gab es Unklarheiten über 
die Notwendigkeit dieser Aufgabe. So waren z. B. 
einige der Meinung, daß sie die monatliche Schulung 
der Schöffen des Bezirksgerichts in den Kreisen nicht 
durchführen könnten, weil sie die „besonderen Ver
hältnisse“ in den Kreisen zuwenig kennen. Da sie den 
Richtern des Kreisgerichts zugleich operativ Anleitung 
geben sollten, glaubten sie außerdem, überfordert zu 
werden. Wir haben solche Auffassungen widerlegt und 
Klarheit darüber geschaffen, daß unter Berücksichti
gung der künftigen größeren Aufgaben des Bezirks
gerichts jeder Richter monatlich mehrmals ein Kreis
gericht auf suchen und dort die Wirksamkeit der Richt
linien und Entscheidungen des Obersten Gerichts und 
des Bezirksgerichts überprüfen muß.
Jetzt bereiten wir uns auf die volle Übernahme der 
Aufgaben der Abteilung Recht der Justizverwaltungs
stelle vor. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. 
Dabei geht es nicht um eine bloße Übernahme dieser 
Abteilung in das Bezirksgericht, sondern um die in
haltliche Verzahnung und Verschmelzung aller Auf
gaben der Justizverwaltungsstelle mit denen der 
Senate. Im Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit muß 
die Rechtsprechung und die Erziehung der Menschen — 
einschließlich der Richter — stehen.

Gegen die territoriale Gesehäftsverteilung bei den 
Bezirksgerichten!
Die notwendige Qualifizierung der Rechtsprechung des 
Bezirksgerichts auf allen Gebieten ist mit dem Terri
torialprinzip in der Geschäftsverteilung nicht zu er
reichen. Dabei darf nicht verkannt werden, daß die 
territoriale Geschäftsverteilung viele positive Ergeb
nisse gebracht hat. Diese müssen sorgfältig analysiert 
und für die künftige Arbeit nutzbar gemacht werden. 
Einer der Vorteile bestand darin, daß sie dazu beige
tragen hat, die Einseitigkeit und Ressortarbeit vieler 
Richter des Bezirksgerichts zu überwinden und ihren 
Horizont zu erweitern. Das war auch einer der Haupt
gründe für ihre Einführung. Ausgehend vom damali
gen Entwicklungsstand vieler Richter, war sie eine rich
tige Maßnahme, die mit die Voraussetzungen für den 
notwendigen Übergang zur Spezialisierung auf höherer 
Stufe geschaffen hat.
Trotz der Erweiterung der Erfahrungen der Richter 
durch die territoriale Gesehäftsverteilung ist jedoch 
keine entscheidende Qualifizierung der Rechtsprechung 
erreicht worden. Wir müssen vielmehr einschätzen, daß 
die Universalsenate objektiv nicht in der Lage waren, 
die Vielgestaltigkeit der Probleme .und die Kompli
ziertheit der Entwicklung in allen Rechtszweigen zu 
bewältigen, tiefer in die vielen Probleme aller Sach
gebiete einzudringen und sie zu verarbeiten. Deshalb 
konnten wir nur auf dem Gebiet des Strafrechts be
scheidene Anfangserfolge bei der Durchsetzung der 
RechtspHegebeschlüsse des Staatsrats erreichen. Für die

entsprechende Behandlung der Fragen des Zivil- und 
Familienrechts reichten die zersplitterten Kräfte nicht 
aus.
Als nachteilig erwies sich auch, daß — abgesehen von 
den Grundfragen — die Einheillichkeit der Rechtspre
chung, insbesondere bei den Feinheiten in den ver
schiedenen Spezialgebieten, und ihre Weiterentwick
lung nicht voll gewährleistet werden konnten.
Im Grunde genommen hat aber die territoriale Ar
beitsweise mit dem Prinzip der Spezialisierung der 
Richter nicht restlos gebrochen, denn jeder Senat 
stützte sich weiter auf seine „Spezialisten“. Diese hat
ten aber keine echten Gesprächspartner mehr, so daß 
darunter teilweise das Niveau der Beratungen und — 
als Folge davon — der Entscheidungen litt. Es fehlte 
der sich durch gründliche Sachkenntnis auszeichnende 
echte Meinungsstreit.
Ein unbestrittener Vorteil der territorialen Geschäfts
verteilung bei den Bezirksgerichten, den wir auch für 
die Zukunft nutzen müssen, war die Herstellung enge
rer Beziehungen zu den Kreisgerichten und den Werk
tätigen des jeweiligen Territoriums. Die Territorial
senate haben die Arbeit der ihnen zugeteilten fünf bis 
sechs Kreisgerichte besser kennengelernt. Die Arbeit 
der Richter der Kreisgerichte konnte umfassender ein
geschätzt werden.
Nachteilig war es aber, daß die territoriale Geschäfts
verteilung die straffe Leitung der Rechtsprechung er
schwerte und einen zu hohen Kostenaufwand für die 
Koordinierung aller Probleme in allen Senaten erfor
derte. Überspitzt ausgedrückt glich die territoriale 
Geschäftsverteilung der Existenz mehrerer Gerichte 
auf einem Territorium,' denen der Direktor als Koordi
nator Vorstand. Die Zersplitterung in den Sachgebieten 
erschwerte die analytische Tätigkeit und die Verall
gemeinerung der Ergebnisse der Rechtsprechung sowie 
der Erforschung und Beseitigung der Ursachen von 
Rechtsverletzungen. Kein Senat hatte einen vollständi
gen Überblick auf einem bestimmten Sachgebiet. Das 
minderte den Erfolg bei der Anleitung der Kreis
gerichte und bei der Zusammenarbeit mit den Volks
vertretungen.
Zwar bietet die territoriale Geschäftsverteilung, wenn 
die Kreise nach ökonomischen Schwerpunkten aufge
teilt sind, objektiv bessere Möglichkeiten, die volks
wirtschaftlichen Fragen zu berücksichtigen. Im Bezirk 
Halle konnte jedoch eine solche Aufteilung wegen der 
Vielzahl der ökonomischen Schwerpunkte gar nicht 
exakt erfolgen. Zum anderen wechseln mit den Plan
aufgaben oft auch die ökonomischen Schwerpunkte im 
Territorium, so daß die Geschäftsverteilung nach Sach
gebieten eine größere Stabilität gewährleistet.
Im Interesse der allseitigen Qualifizierung der Recht
sprechung im Sinne der Beschlüsse des Staatsrates 
sehen wir für das Bezirksgericht die Spezialisierung 
der Richter als notwendige künftige Arbeitsweise an. 
Die Spezialisierung ist erforderlich, um die Wissen
schaftlichkeit der Arbeit zu erhöhen, um tiefer in die 
komplizierten Probleme der Rechtpflege in der 
Etappe des umfassenden sozialistischen Aufbaus ein
zudringen,- um die Urteile gesellschaftlich wirksamer 
zu gestalten und die Arbeit der Volksvertretungen 
besser zu unterstützend Dazu ist auch eine enge Zu
sammenarbeit mit der Rechtswissenschaft notwendig.

Wie soll die neue Form der Arbeit nach Sachgebieten 
organisiert werden?
Die Organisierung der Arbeit nach Sachgebieten, zu 
der wir jetzt übergehen wollen, muß sich allerdings 3
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